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Die Informationsseiten Haus & Grund kompakt finden Sie

– in der Print-Ausgabe in der Mitte und

– in der digitalen Ausgabe am Ende des Heftes.

Die Gesamtauflage enthält als Beilage die Einladung zu den Berliner Energietagen 2020.

Bismarckstraße 80
10627 Berlin (Charlottenburg)
Telefon (030) 323 18 14
Telefax  (030) 323 27 04

Berliner ENERGIETAGE 2020 – Der 
digitale Sommer der Energiewende
Die Berliner Energietage werden in diesem Jahr auf-
grund der aktuellen Entwicklungen nicht in gewohn-
ter Form stattfinden. Stattdessen wird die Leitver-
anstaltung der Energiewende in Deutschland in den 
digitalen Bereich verlagert und zum „Energiesommer“ 
ausgeweitet.
Die Energietage werden sich dabei zahlreicher innova-
tiver Formate bedienen. Los geht es Anfang Mai.
Das Energietage-Team arbeitet derzeit mit Hochdruck 
an dem neuen digitalen Konzept. Auf www.energie-
tage.de können sich Interessierte über Programm und 
Anmeldestart informieren.


